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SondernuEungssatzung und PlakatordnunJ O"t-C"meinde Groß-Zimmern vom 16'04'2002

Erteilung einär Sondernutsungserlaubnis ^
Aufstellen von Plakattafel n, Sch ildern u nd-Transparenten auf Öffentlichen Straßen

Pfakatierung für die Europawahl 2014

Sehr geehrter Herr Palm, sehr geehrte Damen und Herren'

aufgrund lhres Antrags vom 04.03.2014 erteile ich lhnen folgende

Euro (pro Tag 2,50

1 .

2.

Sondernutzunqserlaubnis

lhnen wird gestattet im Gemeindeg-ebiet. . innerhalb der geschlossenen ortschaft

äui ä"n Gehwegei der öffentlichen Straßen 1O Plakattafeln aufzustellen'

Die Erraubnis girt für oi" z"it vom 14.04.i0r1 oi, 26.05.2014 und wird unter dem Vorbehalt des

jedezeitigen Widerrufs erteilt'
3. FotgenOe einschränkungen sind zu be-achten:

. plakattafetn, Hinweisschilder dünfrn n"r gemäß bciliegerrder starrdortliste aufgestellt weRlen

+rnd sind mit beigefügten Etiketten zu versehen' r --- r --
o Während der Wahlzeit ". Sonni"g, dem 25.05.2014 ist in und an den Wahlgebäuden

(Mehrzweckhalle Groß-Zimm"rn uno-kindergarten Blumenstraße), sowie in dem Bereich mit

einem Abstand von weniger als zo Meteri vor dem Gebäudeeingang das Aufstellen von

WahlPlakaten untersagt.
a

4. Die Anordnung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten'
5. n fUt Oie So'nO#uürngt"tl'"ubnis wird eine einmalige Gebühr in Höhe von

EUR) festgesetzt.
X Oi" So-n d e rn utzu n g se rl a u b n i s e rg 9.11t g eb ü h re nf re i'

B itteTeachten Sie fol gende ergänzende Hinweise:
o Erlaubniswidrig angebrachte Plakate werden umgehend entfernt' Verstöße kÖnnen als

Ordnungswidrigkeiten geahndet werden'
r An gemeindliche Anlagän und Kreisverkehrsplätzen darf nicht plakatiert werden'

o Die Ausübung der Erlaubnis hat so ,u "rroii"n, dass der sträßenverkehr nicht und der verkehr auf den

Gehwegen niöht wesentlich beeinträchtigt werden'
o Vom Fahrbahnrand ist eine entrern"ung von mindestens 30 Zentimetern einzuhalten. Für den

Fußgängerv"rr."ni'Äu* einäben*egoieftä von mindestens 120 Zentimetern frei bleiben'

o Das Anbringen an Verkehrszeichenanrajen r91 nicht. gestattet. Die sicht auf amtliche Verkehrszeichen

und Signalantagen ,otl" Oi" Sicntwint<eian Straßenkr"r,ung"n und -einmündungen muss frei bleiben'

Es ist diesbezüglich ein tvtinoestaoltana von 1O Mete-rn gerechnet vom schnittpunkt der

lnternet: http://ww. gross-zlmmern com
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Fahrbahnkanten - einzuhalten. An Grundstücksein- und -ausfahrten ist ein Mindestabstand von 5 Metern
einzuhalten.

o Andere Sondernutzungen und Anschläge dürfen nicht beeinträchtigt werden.

. Die Plakatständer/Plakattafeln sind so aufzustellen und zu befestigen, dass sie durch Witterungseinflüsse
nicht von der Befestigung gelöst werden und dadurch Verkehrsbeeinträchtigungen bewirken. Die
Befestigung hat mit geeignetem Befestigungsmaterial, das Schäden am Träger ausschließt, zu erfolgen.

. Die Gemeinde ist von jeglichen Ansprüchen - auch Dritter -, die aus dieser Erlaubnis entstehen,
freizustellen.

. Soweit Privateigentum in Anspruch genommen wird, ist die Zustimmung des jeweiligen Eigentümers
einzuholen.

. Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sowie bei Störung der freien Landschaft darf die
Erlaubnis nicht ausgeübt werden.

. Diese Erlaubnis ersetzt nicht nach anderen Vorschriften erforderliche Genehmigungen, Zustimmungen
oder Erlaubnisse (2.8. Baugenehmigungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen).

. Der Erlaubnisinhaber erklärt sich durch Inanspruchnahme der Erlaubnis damit einverstanden, dass
widerrechtlich angebrachte Plakate u.A. auf seine Kosten von der Gemeinde entfernt werden.

o Die Ausübung der Erlaubnis durch Dritte ist nur mit meiner Zustimmung statthaft.
. Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausübung der Erlaubnis sich ergebenden

Mehraufwendungen und Schäden sind cier Gemeinde zu erse2en.
r Das Anbringen von Plakaten im Bereich von Verkehrsgrünanlagen und direkt an Straßenbäumen ist nicht

gestattet.
. lm Falle eines Widerrufs dieser Erlaubnis besteht kein Ersatzanspruch gegen die Gemeinde.

Begründung
Der Erlaubnis liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Sie beruht auf $ 16 des Hessischen Straßengese2 vom
08.06.2003 (GVBL 1 S. 166) in Verbindung mit der Sondernutzungssatzung und der Plakatordnung der
Gemeinde Groß-Zimmern vom 16.04.2002

Begründung der Kostenentscheidung :
Die Höhe der Venrvaltungsgebühr ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis zur Sondernutzungssatzung der
Gemeinde Groß-Zimmern.
Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Bescheids fällig und sind innerhalb von zwei Wochen auf eins
der angegebenen Konten zu überweisen.

Rechtsbehelfsbeleh rung :
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem Bürgermeister als örtliche
Ordnungsbehörde der Gemeinde Groß-Zimmern, Rathausplatz 1, 64846 Groß-Zimmern schriftlich oder zur
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. Die Frist wird auch gewahrt durch Einlegen des Widerspruchs
beim Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Jägertorstraße 207,64289 Darmstadt.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Gebührenfestsetzung haben gemäß $ 80
Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung.

wtit freühoiicnenGiünen

Abs. 2 Nr. 1

Anlagen : Standortliste,. Ortsplan


